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Ansässigkeitsbescheinigung des Zweitwohnsitzstaates im Fall von Remittance-
Klauseln 

Bezieht eine im Ausland ansässige natürliche Person Dividenden- und Zinseneinkünfte aus 

Drittstaaten (zB Schweiz), sind diese Kapitaleinkünfte auch dann von der inländischen 

Besteuerung zu entlasten, wenn die Kapitalanlagen auf dem Depot einer inländischen Bank 

gehalten werden. 

Bei den nach OECD-Standards abgeschlossenen DBA gilt dies auch dann, wenn in Österreich 

ein Zweitwohnsitz unterhalten wird, der (auf der Ebene des innerstaatlichen Rechts) 

unbeschränkte Steuerpflicht zur Folge hat. Allfällige Quellensteuerentlastungen im 

Drittausland sind diesfalls nicht auf der Grundlage des von Österreich mit dem Drittstaat 

abgeschlossenen Abkommens, sondern auf Grund des vom Hauptansässigkeitsstaat mit dem 

Drittstaat abgeschlossenen Abkommens geltend zu machen. Dies deshalb, weil sich bei 

einem nach OECD-Standards mit dem Hauptwohnsitzstaat abgeschlossenen DBA die 

Steuerberechtigung des Zweitwohnsitzstaates nur mehr auf (bestimmte) Einkünfte mit Quelle 

in seinem eigenen Staatsgebiet reduziert. Ein Staat, der solcherart nur mehr Einkünfte aus 

Quellen seines eigenen Staatsgebietes besteuert, erfüllt nach Art. 4 Abs. 1 letzter Satz 

OECD-MA nicht mehr die Voraussetzungen für eine Qualifikation als Ansässigkeitsstaat. 

Eine besondere Situation ergibt sich allerdings dann, wenn im DBA mit dem 

Hauptwohnsitzstaat (zB Großbritannien) eine “Remittance Klausel” vorgesehen ist, nach der 

bei Personen, die in Großbritannien zwar “resident”, nicht aber “domiciled” sind, 

Auslandseinkünfte nur dann der Steuerpflicht unterliegen, wenn sie nach Großbritannien 

überwiesen werden (Art. 3 Abs. 2 DBA-Ö/Großbritannien). Bezieht daher eine in 

Großbritannien nur auf Remittance-Basis besteuerte Person mit österreichischem 

Zweitwohnsitz über ihr österreichisches Bankkonto Dividenden- und Zinsenerträge aus der 

Schweiz, wird Österreich daran nicht das Besteuerungsrecht entzogen. Mit anderen Worten, 

in einem solchen Fall wird das Besteuerungsrecht Österreichs nicht mehr nur auf Einkünfte 

mit österreichischer Quelle reduziert, sodass es nach dem letzten Satz des Art. 4 Abs. 1 
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OECD-MA nicht mehr zum Verlust der Ansässigkeitsqualifikation nach dem DBA mit der 

Schweiz kommt. 

Fließen daher Dividenden und Zinsen aus der Schweiz über ein österreichisches Kreditinstitut 

einem in Großbritannien hauptansässigen Steuerpflichtigen zu, der einerseits in 

Großbritannien nur auf Remittance-Basis besteuert wird und der andererseits in Österreich 

einen zur unbeschränkten Steuerpflicht führenden Zweitwohnsitz unterhält (also nicht 

bei Anwendung der "Zweitwohnsitzverordnung", BGBl. II Nr. 528/2003), wird seitens des 

zuständigen österreichischen Wohnsitzfinanzamtes eine Ansässigkeitsbescheinigung zum 

Zweck der Erlangung einer abkommenskonformen Quellensteuerentlastung in der Schweiz 

ausgestellt werden können. 

Die österreichische Bank ist - im Hinblick auf den Bestand der unbeschränkten Steuerpflicht - 

verpflichtet, sowohl von den schweizerischen Dividenden wie auch von den schweizerischen 

Zinsen den 25-prozentigen Kapitalertragsteuerabzug vorzunehmen, wobei eine Anrechnung 

schweizerischer Quellensteuern bei Zinsen gemäß Art. 11 DBA-Schweiz ausgeschlossen und 

bei Dividenden gemäß Art. 10 Abs. 2 DBA-Schweiz nur in Höhe von höchstens 15% zulässig 

ist. 
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